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Sachverhalt 
Zur 1. Änderung des B-Plans Nr. 20„Geltinger Bucht“ ist zwischenzeitlich die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden / TÖB durchgeführt worden.  
Nach Beratung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung und des Planentwurfes, 
kann nunmehr mit dem Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss für den Planentwurf das 
Beteiligungsverfahren nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB (Veröffentlichung im Internet / 
Behördenbeteiligung) eingeleitet werden.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen vorhanden  Ja:  Nein:  
Betroffenes Produktkonto:511100.543100  
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA/Jahr: 82.000 €  
 
Beschlussvorschlag 
 

1. Der Entwurf der 1. Änderung des B-Planes Nr. 20 „Geltinger Bucht“ mit Begründung 
wird in der vorliegenden Form gebilligt / oder wird mit folgenden Änderungen gebilligt: 

            …………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB nach 
ortsüblicher Bekanntmachung zu veröffentlichen und die beteiligten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Veröffentlichung im Internet zu 
benachrichtigen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die veröffentlichen 
Unterlagen durch öffentliche Auslegung zugänglich zu machen. 

            Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich ins Internet einzustellen; die zu              
            veröffentlichenden Unterlagen sind über ein zentrales Internetportal des Landes     
            zugänglich zu machen. 
 
 
 
Anlage/n 
1 - Abwägungstabelle05.2024 (öffentlich) 

 
2 - Gelting 1Ä B20_Begründung_Entwurf_Mai.24 (öffentlich) 
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Gemeinde Gelting: 1. Änderung B-Plan Nr. 20 „Geltinger Bucht“ 

Prüfung der Stellungnahmen aus frühzeitigen Beteiligung der Behörden / Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit  

Datum Stellungnahme Bewertung 

1. Behörden / Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden  

1.1 ohne Bedenken, Anregungen, Hinweise 

IHK Flensburg 
21.03.2024 

Keine Bedenken  Kenntnisnahme 

1.2 mit Bedenken, Anregungen, Hinweisen 

Kreis Schleswig-
Flensburg 
19.03.2024 

Untere Denkmalschutzbehörde 
Das Plangebiet liegt in einem archäologischen Interessensgebiet, da-
her ist das ALSH zu beteiligen. 
 
 
 
Hinweis auf § 15 DSchG 
 
 
Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg wer-
den keine Hinweise gegeben. 

Kenntnisnahme. Es handelt sich um ein bereits vollständig 
bebautes Gebiet. Durch die Planung werden keine über das 
bisher bereits zulässige Maß hinausgehenden Baumöglich-
keiten geschaffen. Eine Betroffenheit von archäologischen 
Dankmalen über das bereits bestehende Planrecht hinaus ist 
daher nicht zu erkennen. 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 

3. Landesplanung 

Innenministerium 
21.03.2024  
Landesplanung/ 

… Die geplante Ergänzung der textlichen Festsetzung zur Sicherung 
des Dauerwohnens in der Gemeinde Gelting, die durch ihre Lage in 
einem Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung und damit stark 
touristisch geprägt ist, wird begrüßt. Vor dem Hintergrund, dass sich in 
dem Plangebiet auch ein gewisser Anteil von Zweitwohnnutzungen 
entwickelt hat, sollte die Gemeinde die Planung zum Anlass nehmen, 
auch die Zweitwohnnutzung auszuschließen. 

Kenntnisnahme; Aus Sicht der Gemeinde Gelting führt insbe-
sondere die Entwicklung von Ferienwohnungen und dem da-
mit verbundenen ständigen Personenwechsel sowie Unruhe 
im Quartier zu Konflikten. Die Problematik von untergenutz-
tem Wohnraum wird jedoch insbesondere durch Zweitwohn-
sitze hervorgerufen. Daher folgt die Gemeinde der Anregung 
und schließt für die Zukunft auch die Zweitwohnnutzung aus. 
Da zum Zeitpunkt der B-Planaufstellung bereits etliche Zweit-
wohnsitze gemeldet sind, kann die Regelung nur für zukünf-
tige An- oder Ummeldungen gelten. 

Referat Städtebau, 
Ortsplanung, Städte-
baurecht 

In Ergänzung der obenstehenden Ausführungen der Landesplanung 
wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde dem Überhandnehmen 
von Ferienwohnungen oder auch von Neben-/Zweitwohnungen in 
Wohngebieten in Form nutzungsbezogener Differenzierung nach § 1 
Abs. 4 S.1 Nr. 1, Abs. 5, 8 und 9 BauNVO (insbesondere gem. § 1 
Abs. 9 i.V.m. Abs. 5 BauNVO), gegebenenfalls i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 6 

Kenntnisnahme.  
Die Gemeinde folgt der Anregung und schließt für die Zukunft 
auch die Zweitwohnnutzung aus. 
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BauGB, entgegenwirken könnte, soweit dies gewollt und städtebaulich 
begründbar wäre. 
Das OVG Lüneburg (Urt. V. 13.05.2022 – 1KN 85/20; Beschl. V. 
7.10.2021 – 1 KN 92/19; Beschl v. 18.9.2014 – 1 KN 123/12) stuft bei-
spielweise eine Beschränkung der Zulässigkeit von Wohngebäuden 
auf „Wohngebäude mit Dauerwohnungen“ als unbedenklich und hin-
reichend bestimmt ein. Dieser Ausschluss von Zweitwohnungen einer 
sonst in einem Allgemeinen Wohngebiet zulässigen Art der Nutzung 
sei von § 1 Abs. 9 i.V.m. Abs. 5 BauNVO gedeckt. Diese Beschrän-
kung könne durch städtebauliche Gründe wie der Vermeidung von 
Leerstand während der meisten Zeit des Jahres gerechtfertigt sein.  
… Es wird auf die Landesverordnung zur Einführung der Datenaus-
tauschstandards XBau und XPlanung hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

3. Öffentlichkeit 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden folgende Fragen gestellt bzw. 
Hinweise gegeben: 

- Frage, ob Ferienwohnnutzungen ohne Genehmigung erfolgen und welche Konse-
quenzen dies hat.  

- Frage: warum das Ferienwohnen ausgeschlossen werden soll, aber das Zweitwoh-
nen nicht. 

 
 
 
 

- Frage: warum im Bereich Schmiedestraße/Norderholm Ferienwohnen genehmigt 
wurde.  
 

 
 

 
 

- Es wurde erläutert, dass der Kreis diese Verstöße 
verfolgt und ahndet. 

- Es wird erläutert, dass der Ausschluss von Zweit-
wohnsitzen im Bestand nach Abschluss der Planung 
Rechtsunsicherheiten auslösen könnte. Die Ge-
meinde möchte sich auf die Reglementierung von Fe-
rienwohnen beschränken. Wird das Thema Zweit-
wohnen, aber bei Neuplanungen mitdenken. 

- Es handelt sich um einen Bereich der außerhalb der 
hier in Aufstellung befindlichen Planung liegt und 
nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. Aufgrund der vor-
handenen Nutzungsstruktur ist die Nutzung Ferien-
wohnen zulässig und damit genehmigungsfähig. 

Bearbeitet: Camilla Grätsch, GR Zwo Planungsbüro, 03.05.2024 

 

 

  

 





 

Satzung der Gemeinde Gelting über die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 20 „Geltinger Bucht“ 
 
Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vom ………… folgende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 für das Gebiet 
„Geltinger Bucht“, bestehend aus dem Text (Teil B), erlassen: 

 
 
 
 

Die textlichen Festsetzungen (Teil B) Nr. 1.1 des Bebauungsplanes Nr. 
20 werden folgendermaßen ergänzt: 
 
1.1.1 1In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind allge-

mein zulässig Wohngebäude mit Dauerwohnungen.  
2Die Nutzung von Wohnungen als Nebenwohnungen ist unzuläs-
sig. Dies gilt nicht, wenn 

a) eine Wohnung vom Eigentümer selbst als Nebenwohnung gem. 
Satz 2 genutzt werden soll und sich die betreffende Wohnung 
schon vor Inkrafttreten des Bebauungsplans in dessen Eigen-
tum befand oder 

b) eine Wohnung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebau-
ungsplanes bereits als Nebenwohnung gem. Satz 2 genutzt 
wird und die betreffende Wohnung nachfolgend oder zu einem 
späteren Zeitpunkt durch neue Bewohner ebenfalls als Neben-
wohnung genutzt werden soll. 

 
In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind 3Ferienwoh-
nungen im Sinne des § 13a der Baunutzungsverordnung sowie sonstige 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind unzulässig.  
 

 
 
Im Übrigen gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 20 „Gel-
tinger Bucht“ (Rechtskraft 18.03.2017). 

 

Verfahrensvermerke werden erst nach Abschluss des Verfahrens eingefügt 
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1. Lage und Umfang des Planungsgebietes 

Das Plangebiet liegt im Nordwesten der Ortslage Gelting, westlich der Straße Wackerballig 

sowie der Sportanlagen von Gelting und nördlich der Bebauung Schmiedestraße. Es umfasst 

den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 20 „Geltinger Bucht“, in dem zwischenzeitlich das 

Wohngebiet „Up de Barg“ entwickelt wurde. Der Geltungsbereich weist eine Fläche von 7,3 ha 

auf. 

 

 

Auszug DGK  

2. Planungsziel und Planungserfordernis 

Im März 2017 hat die Gemeinde Gelting den Bebauungsplan Nr. 20 „Geltinger Bucht“ aufge-

stellt. Ziel der Planung war die Entwicklung eines Wohngebiets am nördlichen Rand der Orts-

lage Gelting in unmittelbarer Nähe zu gemeindlicher Infrastruktur wie Sportanlagen, Grund-

schule, Kindergarten, Bürgerpark sowie Ärztehaus und Kirche. Bereitgestellt wurden ca. 60 

Baugrundstücke, auf denen Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und kleinteilige Woh-

nungen für Single- und Seniorenhaushalte entstehen sollten. Insgesamt sollten ca. 95 
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Wohneinheiten zur Wohnraumversorgung des ländlichen Zentralorts Gelting und Nahbereich 

entstehen. 

Entsprechend dem Planungsziel „Entwicklung eines Wohngebiets“ wurden die Bauflächen im 

Geltungsbereich als Allgemeine Wohngebiete (WA) nach § 4 BauNVO ausgewiesen. Die aus-

nahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen) wurden ausgeschlos-

sen, „da diese Art von Betrieben nicht zu dem speziellen Charakter des Wohngebiets abseits 

der Haupterschließungsstraßen passt.“1  

Beherbergungsbetriebe und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe wurden nicht ausge-

schlossen und können daher ausnahmsweise zugelassen werden. In Verbindung mit §13 a 

BauNVO können daher auch Ferienwohnungen ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die anhaltende Umwandlung von Woh-

nungen in Ferienwohnungen. Bereits mit den ersten Bauanträgen, aber auch in der Folge als 

Anträge auf Nutzungsänderung wurde für viele Wohnungen im Gebiet die Nutzung als Ferien-

wohnung beantragt. Etliche Wohnobjekte wurden von auswärtigen Personen erworben und 

werden als Renditeobjekte (auch ohne Genehmigung) touristisch vermietet.  

 

Die Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen und in Nebenwohnungen und auch 

deren weitere Errichtung ist unter ortsplanerischen sowie wohnungswirtschaftlichen Gesichts-

punkten problematisch, weil hierdurch zunehmend Wohnraum in direkter Nachbarschaft zu 

etlichen Infrastruktureinrichtungen dem regionalen Wohnungsmarkt entzogen wird.  

Zudem wird das Entstehen von Nachbarschaftsnetzwerken behindert und damit ein wesentli-

ches Element der dörflichen Gemeinschaft geschwächt. Der Charakter des Wohngebiets „Up 

de Barg“ droht sich zu einer „Rollladensiedlung“ zu entwickeln, in der in den Wintermonaten 

viele Wohnungen leer stehen. 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, da die Errichtung oder Umnutzung zu 

Ferienwohnungen durch den B-Plan Nr. 20 nicht ausgeschlossen ist und damit ein fortdauern-

der Umnutzungsdruck auf dem Gebiet lastet. Um dieser Entwicklung entgegen zu steuern, hat 

die Gemeindevertretung am 04.12.2023 die Aufstellung der 1. Änderung des B-Planes Nr. 20 

„Geltinger Bucht“ beschlossen mit dem Ziel die Ferienwohnungsnutzung im Plangebiet zu reg-

lementieren. 

 

                                            
1 Begründung zum Bebauungsplan Nr. 20 „Geltinger Bucht“, S. 5 
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Auszug Planzeichnung Gemeinde Gelting B-Plan Nr. 20 (2017) 
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3. Planverfahren 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. 

Gem. §13a i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen.  

Das mit der Planänderung verfolgte Ziel des Ausschlusses von Ferienwohnungen und Stär-

kung des Dauerwohnens durch Beschränkung von Nebenwohnungen (Zweitwohnungen) ist 

als Maßnahme der qualitativen Innenentwicklung anzusprechen. Durch die Planung wird of-

fensichtlich nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, welche der Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegen. Auch sind keine Natura 2000-

Gebiete (FFH / Vogelschutz) betroffen, und es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei 

der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Un-

fällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind. 

Auch löst die Planänderung keine weitergehende Flächeninanspruchnahme aus2. Der Bebau-

ungsplan soll daher als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 

nach § 13a BauGB aufgestellt werden.  

Die am B-Plan vorzunehmende Änderung ist allein durch textliche Festsetzung hinreichend 

bestimmbar. 

4. Entwicklung der Planung 

Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB regelmäßig aus dem Flächennutzungsplan 

(FNP) zu entwickeln. Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) weist das Plangebiet als 

Wohnbaufläche aus. Die im B-Plan Nr. 20 festgesetzte Art der baulichen Nutzung (Allgemei-

nes Wohngebiet = WA) wird im Zuge dieser Planung nicht verändert. Somit ist der Bebauungs-

plan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

5. Bestandsanalyse Freizeitwohnen 

Nach Auskunft des Bauamtes Amt Geltinger Bucht sind im Wohngebiet Up de Barg insgesamt 

16 Wohneinheiten als Ferienwohnung/-haus genehmigt. Damit ist für rund 17 % des Woh-

nungsbestands die Nutzung als Ferienwohnung, also für eine touristische Nutzung, zugelas-

sen. 

Für insgesamt 6 Wohneinheiten wurde die beantragte Ferienwohnungsnutzung abgelehnt.  

Für weitere 7 Gebäude (= 14 Einheiten) wurde die Nutzung als Ferienhaus beantragt, aber 

nach Beratung wieder zurückgezogen.  

Die Recherche im Internet auf gängigen Portalen ergab insgesamt weitere Ferienwohnungs-

nutzungen, für die keine baurechtliche Genehmigung vorliegt. 

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 7 Nutzungsuntersagungen seitens der Bauordnungsbehörde 

für nicht genehmigte Ferienwohnungsnutzungen angedroht. Zwischenzeitlich erfolgte bei 3 

                                            
2 Dies im Hinblick auf die in Abs. 1 des § 13a BauGB genannten Schwellenwerte. 
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Objekten die freiwillige Aufgabe der Ferienwohnnutzung. Bei den übrigen 4 Objekten wurde 

bzw. wird die Nutzung untersagt. 

 

Neben den Ferienwohnungen finden sich im Gebiet 13 Wohneinheiten, die ausschließlich als 

Zweitwohnsitz genutzt werden. Dies bedeutet, dass mehr als ein Drittel des Wohnungsbestan-

des nicht als Dauerwohnraum genutzt wird.  

Damit wird deutlich, dass nicht nur schon ein hoher Anteil an Wohnungen für die touristische 

Nutzung „Ferienwohnen“ genehmigt wurde, sondern dass der Entwicklungsdruck auch weiter-

hin besteht. Insgesamt ist dem Wohnungsmarkt von Gelting und Umgebung ein nicht uner-

heblicher Anteil an Wohnungen für das Dauerwohnen in einem Quartier entzogen, für das 

explizit mit dem Ziel „Schaffung von Wohnraum“ eine Entwicklung von Bauland erfolgt ist. 

6. Planinhalte und Festsetzungen 

Im Ursprungsbebauungsplan B-Plan Nr. 20 (2017) ist das Baugebiet als Allgemeines Wohn-

gebiet (WA) gem. § 4 BauNVO ausgewiesen. Änderungen des Nutzungskatalogs nach § 4 

BauNVO wurden durch die textliche Festsetzung 1.1 vorgenommen:  

 

 

(Auszug Text Teil B des B-Planes Nr. 20) 

 

Damit können Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebe-

triebe und Anlagen für Verwaltungen ausnahmsweise zugelassen werden. 

Ferienwohnungen sind im Nutzungskatalog des § 4 BauNVO nicht als eigene Nutzungsart 

aufgeführt. Die Zulässigkeit von Ferienwohnungen ergibt sich mittelbar durch ihre planungs-

rechtliche Einstufung in Verbindung mit § 13a BauNVO. So sind im Allgemeinen Wohngebiet 

Ferienwohnungen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO als Unterart des nicht störenden Gewerbe-

betriebs oder bei einer baulich untergeordneten Bedeutung gegenüber der Hauptnutzung als 

Betrieb des Beherbergungsgewerbes nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässig.  

Mit der 1. Änderung des B-Planes Nr. 20 soll die Regulierung der Nutzung „Ferienwohnen“ 

erfolgen. Nur durch die Änderung des Bebauungsplanes kann eine eindeutige und dauerhaft 

wirksame Begrenzung der Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen erreicht sowie 

die Errichtung von Gebäuden mit Ferienwohnungen oder auch von Hotels sowie Pensionen 

vermieden werden. 
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Durch textliche Festsetzung erfolgt durch Feinsteuerung nach § 1 Abs. 6 BauNVO i.V.m. § 1 

Abs. 9 BauNVO ein Ausschluss von Ferienwohnungen sowie sonstiger Betriebe des Beher-

bergungsgewerbes in den als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzten Gebieten.  

Die Planung hat keine Auswirkungen auf bereits ausgeübte Ferienwohnnutzungen oder sons-

tige Betriebe des Beherbergungsgewerbes, soweit diese vor dem Aufstellungsbeschluss ge-

nehmigt waren (formeller Bestandschutz). 

Mit der nun vorgenommenen Änderung der Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung soll 

das Planungsziel des Ursprungs-Bebauungsplans zur Entwicklung eines Wohngebiets mit 

Dauerwohnraum präzisiert werden. Daher wird klargestellt, dass Wohngebäude mit Dauer-

wohnungen zulässig sind. Dies impliziert, dass die Wohnungen Lebensmittelpunkt des jewei-

ligen Nutzers sind und somit Hauptwohnung bzw. Erstwohnsitz der jeweiligen Person. Daher 

soll auch deutlich die Nutzung von Wohnungen als Nebenwohnung (Zweitwohnsitz) be-

schränkt werden, um der zunehmenden „Zweckentfremdung“ von Dauerwohnraum entgegen 

zu wirken. Da Nebenwohnungen die überwiegende Zeit des Jahres leer stehen, hat diese Art 

der Nutzung erhebliche Auswirkungen auf den Charakter eines Quartiers. Aus den genannten 

städtebaulichen Gründen erfolgt die Beschränkung von Nebenwohnungen gemäß § 1 Abs. 5 

bzw. Abs. 6 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO. Die bauplanungsrechtliche Unterscheidung zwischen 

Haupt- und Nebenwohnung im Sinne von § 22 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird hier als eindeutig 

definierte und abgrenzbare Unterart von Wohnnutzung verstanden. Auf dieser Grundlage er-

folgt der Ausschluss von Nebenwohnungen. 

Dies gilt nicht, wenn die Wohnung bereits vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes nachweislich 

als Nebenwohnung genutzt wurde bzw. wenn die Wohnung sich bereits vor Inkrafttreten des 

Bebauungsplanes im Eigentum des Nutzers befand. Damit soll dem Vertrauensschutz Rech-

nung getragen werden, dass im Vertrauen auf eine bisher zulässige Nebenwohnnutzung eine 

Wohnung erworben wurde. 

Darüber hinaus soll auch bei Verkauf oder bei Neuvermietung eine Nebenwohnnutzung durch 

die jeweils neuen Nutzer zulässig sein, wenn die Wohnung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Bebauungsplans bereits als Nebenwohnung genutzt wurde.  

Durch diese Ausnahmeregelungen werden unbeabsichtigte Härten vermieden, ohne dass 

hierdurch die Wirkung der Festsetzung zum Ausschluss zusätzlicher Nebenwohnungen unter-

laufen wird. 

7. Umwelt 

Da der Bebauungsplan nach § 13 a Abs. 1 S.2 Nr. 1 BauGB aufgestellt wird, kann entspre-

chend dortigem Verweis auf § 13 Abs. 3 S. 1 von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, dem 

Umweltbericht und den zugehörigen, ergänzenden Elementen abgesehen werden. Weiterhin 

gelten sich möglicherweise ergebende Eingriffe i.S.d. § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der 
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planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, so dass aus der Planung heraus kein Aus-

gleichserfordernis erwächst. Es bedarf hierzu also keiner Untersuchung, ob und in welchem 

Umfang sich bei der Durchführung der Planung Eingriffe ergeben oder intensivieren. 

Gleichwohl sind sich ggf. aufdrängende andere betroffene Umweltbelange zu ermitteln, zu be-

werten und in die Abwägung einzustellen. Auch sind nur „städtebauliche“ Eingriffe in Natur-

haushalt und Landschaftsbild (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB) von der Ausgleichsver-

pflichtung bzw. der Pflicht zur Berücksichtigung dieser Belange in der Abwägung befreit. So-

fern Eingriffe in nach anderen Rechtsgrundlagen geschützte Güter vorgenommen werden, 

sind diese zwingend zu kompensieren. Weiterhin sind die Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG zu beachten. 

Es erfolgt keine Erhöhung der zulässigen Grundfläche. Da die eingriffsrelevanten Festsetzun-

gen des B-Planes Nr. 20 unverändert bestehen bleiben, sind erkennbar keine über das bisher 

zulässige Maß hinausgehenden Eingriffe in Schutzgüter zu gewärtigen.  

Es ist insgesamt nicht zu erkennen, dass sich durch die Änderung des Bebauungsplanes maß-

gebliche umweltrelevante Veränderungen gegenüber der Bestandssituation ergeben könnten, 

geschweige denn erhebliche Umweltauswirkungen.  

8. Erschließung 

Das Plangebiet ist erschlossen. Das Erfordernis ergänzender Erschließungsmaßnahmen, die 

im Rahmen der Bauleitplanung zu regeln wären, ist nach heutigem Kenntnisstand nicht gege-

ben. 

 

 

Die Begründung wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung vom ………….. gebilligt. 

 

Gelting, am …………………………………………. ………………………………………. 

        Bürgermeister 
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